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1. Instanz

Aktenzeichen S 12 Al 88/97
Datum 24.06.1997

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 AL 238/97
Datum 15.12.1998

3. Instanz

Datum 15.12.1999

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts
vom 15. Dezember 1998 aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Landessozialgericht zurÃ¼ckverwiesen.

GrÃ¼nde:

Die KlÃ¤gerin macht Unterhaltsgeld (Uhg) fÃ¼r die Zeit vom 24. Juni 1996 bis 15.
Februar 1997 geltend.

Die 1967 geborene KlÃ¤gerin war seit dem 1. Dezember 1992 bei der Deutschen
Bundespost Telekom (seit 1995 Deutsche Telekom AG) als Angestellte beschÃ¤ftigt.
Aufgrund eines am 15. Februar 1996 geschlossenen Aufhebungsvertrages schied
sie aus "be-triebs-/rationalisierungsbedingten GrÃ¼nden" zum 31. MÃ¤rz 1996 aus.
Sie erhielt eine Abfindung von 61.500,- DM, wie sie in dem zwischen der Deutschen
Bundespost Telekom und der Deutschen Postgewerkschaft abgeschlossenen
Tarifvertrag Nr. 466 vom 9./12. Dezember 1994 fÃ¼r den Fall der einvernehmlichen
AuflÃ¶sung unbefristeter ArbeitsverhÃ¤ltnisse aus
rationalisierungs-/betriebsbedingten GrÃ¼nden vorgesehen war. Die
KÃ¼ndigungsfrist des Arbeitgebers betrug sechs Wochen zum SchluÃ� des
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Kalendervierteljahres, wie sie in Â§ 46 Abs 2 des Tarifvertrages fÃ¼r Angestellte der
Deutschen Bundespost nach einer Postdienstzeit von einem Jahr und weniger als
fÃ¼nf Jahren vorgesehen ist. Aufgrund einer im Dezember 1995 vorgenommenen
Ã�nderung sah der Tarifvertrag Nr. 466 allerdings vor, daÃ� in der Zeit vom 1.
Dezember 1995 bis 31. Dezember 1997 durch das Vorhaben "Focus 98"
veranlaÃ�te betriebsbedingte BeendigungskÃ¼ndigungen ausscheiden, sofern das
ArbeitsverhÃ¤ltnis nicht weniger als zwei Jahre besteht oder der Arbeitnehmer ein
zumutbares Arbeitsangebot oder eine QualifizierungsmaÃ�nahme ablehnt (Â§ 18).

Den Antrag auf Arbeitslosengeld (Alg) lehnte die Beklagte ab, ua weil eine bis zum
23. Juni 1996 laufende Sperrzeit eingetreten sei. Ab 21. Juni 1996 nahm die
KlÃ¤gerin an einem Lehrgang teil. Die Beklagte bewilligte der KlÃ¤gerin hierfÃ¼r
Uhg, allerdings zunÃ¤chst erst ab 1. April 1997, spÃ¤ter schon ab 16. Februar 1997.
FÃ¼r die Zeit davor lehnte die Beklagte Uhg ab, da der Anspruch wegen der
Abfindung gemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs 5, Â§ 117 Abs 2 und 3 ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz
(AFG) in der Zeit bis zum 31. MÃ¤rz 1997 bzw bis zum 15. Februar 1997 ruhe
(Bescheide vom 12. September und 27. Dezember 1996, Widerspruchsbescheid
vom 24. Januar 1997).

Das Sozialgericht (SG) hat die angefochtenen Bescheide "wegen Ruhens des
Anspruchs auf Unterhaltsgeld infolge einer Abfindungszahlung in HÃ¶he von
61.500,- DM" aufgehoben (Urteil vom 24. Juni 1997). Es hat die Auffassung
vertreten, die KlÃ¤gerin sei nicht "vorzeitig" aus dem ArbeitsverhÃ¤ltnis
ausgeschieden, weil der Aufhebungsvertrag sechs Wochen vor QuartalsschluÃ�
geschlossen und damit die nach Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG maÃ�gebende Frist
eingehalten worden sei. Die Vorschrift des Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG, aus der die
Beklagte eine einjÃ¤hrige Frist herleite, finde weder unmittelbar noch entsprechend
Anwendung.

Die Berufung der Beklagten hat das Landessozialgericht (LSG) entsprechend dem
Berufungsantrag der KlÃ¤gerin mit der MaÃ�gabe zurÃ¼ckgewiesen, daÃ� die
Beklagte verurteilt wird, der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Zeit vom 24. Juni 1996 bis zum 15.
Februar 1997 Uhg zu zahlen (Urteil vom 15. Dezember 1998). Das LSG hat seine
Entscheidung damit begrÃ¼ndet, daÃ� das Ruhen des Uhg nach Â§ 117 Abs 2 AFG
eine Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses ohne Einhaltung der ordentlichen
KÃ¼ndigungsfrist oder, wenn die KÃ¼ndigung eingeschrÃ¤nkt sei, anderer Fristen
voraussetze. Der Tarifvertrag Nr. 466 habe KÃ¼ndigungen des Arbeitgebers nicht
gÃ¤nzlich, sondern nur betriebsbedingte BeendigungskÃ¼ndigungen aus AnlaÃ�
des Vorhabens "Focus 98" und diese auch nur zeitweise ausgeschlossen. Eine
lediglich segmentartige zeitliche UnkÃ¼ndbarkeit, die eine ordentliche KÃ¼ndigung
durch den Arbeitgeber im Ã¼brigen ohne EinschrÃ¤nkung zulasse, erfasse Â§ 117
AFG vom Wortlaut nicht. Halte man dennoch Â§ 117 Abs 2 AFG fÃ¼r anwendbar,
liege ein zeitlich begrenzter AusschluÃ� der ordentlichen KÃ¼ndigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses durch den Arbeitgeber vor, der nach Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2
AFG zu der KÃ¼ndigungsfrist fÃ¼hre, die ohne den AusschluÃ� der ordentlichen
KÃ¼ndigung maÃ�gebend gewesen wÃ¤re. Die Vorschrift finde in allen FÃ¤llen des
zeitlich begrenzten Ausschlusses der ordentlichen KÃ¼ndigung Anwendung und
nicht nur dann, wenn die KÃ¼ndigung aufgrund persÃ¶nlicher UmstÃ¤nde des
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Arbeitnehmers zeitlich begrenzt ausgeschlossen sei. Dem entspreche der Zweck der
Regelung. Der Gesetzgeber habe zwischen dem dauerhaften, auf das gesamte
Arbeitsleben bezogenen KÃ¼ndigungsschutz und dem nur zeitlich begrenzten
Schutz vor ordentlicher KÃ¼ndigung unterscheiden wollen. Es sei nicht unbillig, die
KlÃ¤gerin wie einen Arbeitnehmer zu behandeln, der aus persÃ¶nlichen
UmstÃ¤nden vorÃ¼bergehend vor ordentlicher KÃ¼ndigung geschÃ¼tzt sei; denn
der Schutz beziehe sich auf einen zeitlich kurzfristigen Abschnitt und auÃ�erdem
auf eine spezielle RationalisierungsmaÃ�nahme. DemgegenÃ¼ber habe Â§ 117 Abs
2 Satz 4 AFG FÃ¤lle erfassen sollen, bei denen bei unkÃ¼ndbaren Arbeitnehmern
durch Tarifvertrag eine ordentliche KÃ¼ndigung bei gleichzeitiger Abfindung
erÃ¶ffnet worden sei. Hier liege der Fall genau umgekehrt. Deshalb habe die
Berufung zurÃ¼ckgewiesen werden mÃ¼ssen, im Hinblick auf die unzureichende
Sachentscheidung des SG allerdings mit der MaÃ�gabe, daÃ� die Beklagte der
KlÃ¤gerin Uhg zu gewÃ¤hren habe; insoweit seien die Anspruchsvoraussetzungen
erfÃ¼llt, wie zwischen den Beteiligten auch unstreitig sei.

Mit der vom LSG zugelassenen Revision macht die Beklagte eine Verletzung des Â§
117 Abs 2 AFG geltend. Sie rÃ¤umt ein, daÃ� Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG auch auf
FÃ¤lle anwendbar sei, bei denen die ordentliche KÃ¼ndigung zeitlich begrenzt aus
anderen als in der Person des Arbeitnehmers liegenden UmstÃ¤nden
ausgeschlossen sei. Von einem zeitlich begrenzten AusschluÃ� der ordentlichen
KÃ¼ndigung sei daher auszugehen, wenn die ordentliche betriebsbedingte
KÃ¼ndigung vorher kÃ¼ndbarer Arbeitnehmer fÃ¼r einen begrenzten Zeitraum
ausgeschlossen sei, ohne daÃ� eine Ã�ffnungsklausel diese KÃ¼ndigung wÃ¤hrend
dieser Zeit wieder ermÃ¶gliche. Nach Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG gelte aber eine
KÃ¼ndigungsfrist von einem Jahr, wenn dem Arbeitnehmer nur bei Zahlung einer
Abfindung, EntschÃ¤digung oder Ã¤hnlichen Leistung gekÃ¼ndigt werden kÃ¶nne.
Die einvernehmliche AuflÃ¶sung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses sei entsprechend
tarifvertraglichen Regelungen vom Arbeitgeber mit der Zahlung einer Abfindung
honoriert worden. Die Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses sei somit nur bei
Zahlung einer Abfindung mÃ¶glich gewesen; insofern finde Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG
Anwendung. Denn der Arbeitgeber werde sich die Zustimmung in aller Regel durch
die Zahlung einer Abfindung "erkaufen"; die Abfindungszahlung sei hier sogar
tarifvertraglich gewÃ¤hrleistet. Es sei sachlich nicht gerechtfertigt, lediglich die
maÃ�gebende ordentliche arbeitgeberseitige KÃ¼ndigungsfrist auch bei
Arbeitnehmern zugrunde zu legen, denen nur gegen Abfindung ordentlich
gekÃ¼ndigt werden kÃ¶nne; denn dieser Personenkreis genieÃ�e einen stÃ¤rkeren
KÃ¼ndigungsschutz als Arbeitnehmer, die auch ohne Abfindung ordentlich
kÃ¼ndbar seien. Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG werde insofern von Â§ 117 Abs 2
Satz 4 AFG Ã¼berlagert. Das habe das LSG Ã¼bersehen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des LSG und das Urteil des SG aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Revision der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.
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Sie verweist auf die GrÃ¼nde des LSG und trÃ¤gt ergÃ¤nzend vor: Der AusschluÃ�
der ordentlichen KÃ¼ndigung durch den Tarifvertrag Nr. 466 sei nicht nur in
zeitlicher, sondern auch in sachlicher Hinsicht beschrÃ¤nkt gewesen. Es seien nur
betriebsbedingte KÃ¼ndigungen aus einem bestimmten AnlaÃ� ausgeschlossen
gewesen, nicht dagegen personen- und verhaltensbedingte KÃ¼ndigungen.
DemgegenÃ¼ber sei Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG nach Wortlaut, der geschichtlichen
Entwicklung und ihrem Sinn ausschlieÃ�lich anzuwenden, wenn altersgesicherten
Arbeitnehmern, die ordentlich unkÃ¼ndbar seien, aufgrund tariflicher Vorschriften
ausnahmsweise betriebsbedingt gekÃ¼ndigt werden kÃ¶nne, falls eine Abfindung
gezahlt werde. Das folge letztlich auch aus den abgestuften Fristen, die Â§ 117 Abs
2 Satz 3 und 4 AFG als "KÃ¼ndigungsfristen" vorsehe. Die Auffassung der
Beklagten fÃ¼hre dazu, daÃ� bei einem zeitlich begrenzten
KÃ¼ndigungsausschluÃ�, wenn eine KÃ¼ndigungsmÃ¶glichkeit bei Zahlung einer
Abfindung vorgesehen sei, ein lÃ¤ngerer Ruhenszeitraum in Betracht komme als
sonst. WertungswidersprÃ¼che lieÃ�en sich nur vermeiden, wenn Â§ 117 Abs 2
Satz 4 AFG ausschlieÃ�lich auf FÃ¤lle eines unbegrenzten
KÃ¼ndigungsausschlusses mit einer inhaltlich beschrÃ¤nkten
KÃ¼ndigungsmÃ¶glichkeit bei Zahlung einer Abfindung angewendet werde. Im
vorliegenden Falle komme hinzu, daÃ� eine KÃ¼ndigung mit Abfindung im
Tarifvertrag nicht vorgesehen sei. Die Kopplung von KÃ¼ndigungsausschluÃ� und
ausnahmsweiser Zulassung einer KÃ¼ndigungsmÃ¶glichkeit unter Zahlung einer
Abfindung bestehe hier gerade nicht. Die Anwendung dieser Vorschrift auf FÃ¤lle
wie den vorliegenden gehe Ã¼ber Wortlaut, Geschichte und Sinn der Vorschrift so
weit hinaus, daÃ� es sich nicht mehr um Auslegung, sondern um eine Erstreckung
der Vorschrift auf AufhebungsvertrÃ¤ge handele, die die fÃ¼r richterliche
Rechtsfortbildung entwickelten Grenzen Ã¼berschreite.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch Urteil einverstanden erklÃ¤rt.

II

Die Revision der Beklagten ist iS der ZurÃ¼ckverweisung der Sache an das LSG
begrÃ¼ndet.

VerfahrensmÃ¤ngel der Vorinstanzen, die einer Entscheidung des Senats in der
Sache entgegenstehen, liegen nicht vor. Zutreffend hat das LSG erkannt, daÃ� nach
dem richtig verstandenen Klagbegehren Ã¼ber eine (mit der Anfechtung des
sogenannten Ruhensbescheids verbundene) Leistungsklage gemÃ¤Ã� Â§ 54 Abs 4
Sozialgerichtsgesetz (SGG) zu entscheiden ist, nachdem die Beklagte mit den
"Ruhensbescheiden" den Uhg-Antrag der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Ruhenszeit abgelehnt
hat (vgl BSG SozR 4100 Â§ 117 Nr 21; ferner BSGE 61, 158, 160 = SozR 4100 Â§
119 Nr 30; BSGE 66, 94, 95 f = SozR 4100 Â§ 119 Nr 36). HÃ¤tte sich die KlÃ¤gerin
auf die Anfechtung der ergangenen Bescheide beschrÃ¤nkt, kÃ¶nnte sie ihr
ProzeÃ�ziel, die Zahlung von Uhg, nicht erreichen; die Klage wÃ¤re unzulÃ¤ssig
(BSG aaO; ferner ua BSGE 36, 181, 183 = SozR Nr 4 zu Â§ 1613 RVO). Zutreffend
hat sich die KlÃ¤gerin daher vor dem LSG nicht darauf beschrÃ¤nkt, schlicht die
ZurÃ¼ckweisung der Berufung der Beklagten gegen das die angefochtenen
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Bescheide lediglich aufhebende Urteil des SG zu beantragen, sondern im Wege der
AnschluÃ�berufung zusÃ¤tzlich geltend gemacht, die Beklagte auch zur Zahlung
von Uhg fÃ¼r die Zeit vom 24. Juni 1996 bis 15. Februar 1997 zu verurteilen.

Ob der KlÃ¤gerin fÃ¼r diese Zeit Uhg zusteht, wie das LSG angenommen hat, kann
aufgrund der bisher getroffenen Feststellungen nicht entschieden werden.
Zutreffend hat das LSG allerdings erkannt, daÃ� ein Anspruch auf Uhg, sollte er
gegeben sein, in dieser Zeit nicht ruht. Die RÃ¼ge der Revision, das LSG habe Â§
117 Abs 2 Satz 4 AFG verletzt, geht fehl.

Nach Â§ 44 Abs 5 AFG, der die Anrechnung bestimmter Leistungen auf das Uhg
regelt, gilt ua Â§ 117 Abs 2 und 3 AFG entsprechend (Satz 3). Wie der Anspruch auf
Alg ruht hiernach ein Anspruch auf Uhg entsprechend Â§ 117 Abs 2 und 3 AFG,
wenn der Teilnehmer an einer BildungsmaÃ�nahme wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses eine Abfindung, EntschÃ¤digung oder Ã¤hnliche Leistung
erhalten oder zu beanspruchen hat und das ArbeitsverhÃ¤ltnis ohne Einhaltung
einer der ordentlichen KÃ¼ndigungsfrist des Arbeitgebers entsprechenden Frist
beendet worden ist (vgl Â§ 117 Abs 2 Satz 1 AFG). Die KlÃ¤gerin hat zwar wegen
der Beendigung ihres ArbeitsverhÃ¤ltnisses eine Abfindung von 61.500,- DM
erhalten. Das ArbeitsverhÃ¤ltnis, das mit dem 31. MÃ¤rz 1996 endete, ist indes
nicht ohne Einhaltung einer der ordentlichen KÃ¼ndigungsfrist der Deutschen
Telekom AG entsprechenden Frist beendet worden.

Die ordentliche KÃ¼ndigungsfrist des Arbeitgebers betrug sechs Wochen zum
SchluÃ� des Kalendervierteljahres, da die KlÃ¤gerin mehr als ein Jahr, aber weniger
als fÃ¼nf Jahre Postdienst zurÃ¼ckgelegt hatte. Diese Frist, die nach Â§ 117 Abs 2
Satz 2 AFG mit der KÃ¼ndigung oder mit dem Tage der Vereinbarung Ã¼ber die
Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses beginnt, ist eingehalten; denn nach den nicht
angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des LSG (Â§ 163 SGG) ist
der Aufhebungsvertrag am 15. Februar 1996, also wenige Tage mehr als sechs
Wochen vor dem 31. MÃ¤rz 1996, dem SchluÃ� des ersten Kalendervierteljahres,
geschlossen worden. Eine zur Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses fÃ¼hrende
ordentliche KÃ¼ndigung der KlÃ¤gerin aus den betriebsbedingten
RationalisierungsgrÃ¼nden, die tatsÃ¤chlich zur einvernehmlichen Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses gefÃ¼hrt haben, war aufgrund des Tarifvertrages Nr. 466
vom 1. Dezember 1995 bis 31. Dezember 1997 und damit auch im Februar 1996
zum 31. MÃ¤rz 1996 ausgeschlossen. Das Ã¤ndert indes nichts an der
MaÃ�geblichkeit dieser eingehaltenen Frist von sechs Wochen zum
KalendervierteljahresschluÃ�. Denn ist die ordentliche KÃ¼ndigung durch den
Arbeitgeber ausgeschlossen, so gilt zu Zwecken des Ruhens nach Â§ 117 Abs 2 Satz
3 Nr 2 AFG bei zeitlich begrenztem AusschluÃ� die KÃ¼ndigungsfrist, die ohne den
AusschluÃ� der ordentlichen KÃ¼ndigungsfrist maÃ�gebend gewesen wÃ¤re. Diese
vornehmlich im Hinblick auf den KÃ¼ndigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern
(Â§ 15 KÃ¼ndigungsschutzgesetz) und MÃ¼ttern (Â§ 9 Mutterschutzgesetz)
geschaffene Vorschrift gilt nicht nur bei in der Person des Arbeitnehmers
begrÃ¼ndeten vorÃ¼bergehenden KÃ¼ndigungsausschlÃ¼ssen, sondern nach
Wortlaut und Regelungsabsicht, wie die Revision einrÃ¤umt, grundsÃ¤tzlich bei
allen zeitlich begrenzten AusschlÃ¼ssen der ordentlichen KÃ¼ndigung, also auch
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bei dem zeitlich begrenzten AusschluÃ� einer betriebsbedingten
BeendigungskÃ¼ndigung zu Zwecken des Vorhabens "Focus 98" nach dem
Tarifvertrag Nr. 466.

Zu Unrecht leitet die Beklagte aus Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG eine
(KÃ¼ndigungs-)Frist von einem Jahr ab. Die Revision Ã¼bersieht, daÃ� fÃ¼r die
KÃ¼ndigungsfrist von einem Jahr nach dieser Vorschrift nicht genÃ¼gt, daÃ� das
ArbeitsverhÃ¤ltnis nur bei Zahlung einer Abfindung beendigt werden kann, worauf
schon das SG zutreffend aufmerksam gemacht hat, sondern erforderlich ist, daÃ�
dem Arbeitnehmer nur bei Zahlung einer Abfindung, EntschÃ¤digung oder
Ã¤hnlichen Leistung gekÃ¼ndigt werden kann. Letzteres aber war nicht der Fall:
Auch bei Zahlung der im Tarifvertrag Nr. 466 fÃ¼r den Fall der Beendigung von
ArbeitsverhÃ¤ltnissen vorgesehenen Abfindungen blieben durch das Vorhaben
"Focus 98" veranlaÃ�te BeendigungskÃ¼ndigungen durch die Deutsche Telekom
AG in der Zeit vom 1. Dezember 1995 bis 31. Dezember 1997 ausgeschlossen. Die
Deutsche Telekom AG bedurfte deshalb des EinverstÃ¤ndnisses des Arbeitnehmers,
den sie gegen Zahlung der vorgesehenen Abfindung freisetzen wollte.

Es ist auch kein Grund ersichtlich noch ein solcher von der Beklagten im
Rechtsstreit dafÃ¼r angefÃ¼hrt worden, die Jahresfrist des Â§ 117 Abs 4 Satz 2
AFG ungeachtet dessen Wortlauts anzuwenden, wenn das ArbeitsverhÃ¤ltnis vom
Arbeitgeber zwar nicht gekÃ¼ndigt werden kann, jede Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses aber, damit insbesondere die durch Aufhebungsvertrag, eine
Abfindung zur Folge hat. Eine entsprechende Anwendung des Â§ 117 Abs 2 Satz 4
AFG wÃ¤re nur zulÃ¤ssig, wenn insoweit eine GesetzeslÃ¼cke bestÃ¼nde, die
ergÃ¤nzungsbedÃ¼rftig wÃ¤re. Eine derartige LÃ¼cke ist nicht bereits dann
gegeben, wenn eine gesetzliche Regelung aus sozial- oder rechtspolitischen
ErwÃ¤gungen als unbefriedigend empfunden wird (vgl BVerfGE 65, 182, 194;
BVerfG NJW 1992, 1219). Eine ergÃ¤nzungsbedÃ¼rftige LÃ¼cke liegt vielmehr nur
vor, wenn nach dem Plan des Gesetzgebers das Gesetz ungewollt unvollstÃ¤ndig
ist, die UnvollstÃ¤ndigkeit also planwidrig ist (BSGE 43, 128, 129 = SozR 4100 Â§
100 Nr 1; BSGE 63, 120, 131 = SozR 4100 Â§ 138 Nr 17; BSG SozR 4100 Â§ 107 Nr
4). Davon kann hier keine Rede sein. Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG regelt
ausdrÃ¼cklich, daÃ� bei zeitlich begrenztem AusschluÃ� der ordentlichen
KÃ¼ndigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses durch den Arbeitgeber die KÃ¼ndigungsfrist
gilt, die ohne den AusschluÃ� der ordentlichen KÃ¼ndigung maÃ�gebend gewesen
wÃ¤re. Weshalb diese Frist dem Plan des Gesetzes widersprechen soll, wenn es
wÃ¤hrend des zeitlich begrenzten Ausschlusses der ordentlichen KÃ¼ndigung zur
Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses mit Abfindung kommt, ist nicht ersichtlich;
denn gerade fÃ¼r solche FÃ¤lle bestimmt das Gesetz, daÃ� die KÃ¼ndigungsfrist
anzuwenden ist, die ohne den AusschluÃ� der ordentlichen KÃ¼ndigung
maÃ�gebend gewesen wÃ¤re. Ã�berdies entsprÃ¤che es nicht dem Plan des
Gesetzes, die anzuwendende "KÃ¼ndigungsfrist" daran zu knÃ¼pfen, ob fÃ¼r das
freiwillige Ausscheiden aus dem ArbeitsverhÃ¤ltnis Abfindungen vorgesehen sind.
Denn ob eine Abfindung zum Ruhen eines Leistungsanspruchs fÃ¼hrt, beurteilt Â§
117 Abs 2 AFG niemals nach den GrÃ¼nden, die zur Zahlung der Abfindung
gefÃ¼hrt haben, sondern in allen FÃ¤llen nach der Einhaltung einer der
ordentlichen KÃ¼ndigungsfrist des Arbeitgebers entsprechenden Frist oder, wenn
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die ordentliche KÃ¼ndigung ausgeschlossen oder eingeschrÃ¤nkt war, nach
besonderen Fristen, die das Gesetz diesen FÃ¤llen der EinschrÃ¤nkung der
ordentlichen KÃ¼ndigung entsprechend zuordnet. So wie â�� zum Nachteil der
Arbeitslosen â�� Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG nicht an Stelle von Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr
1 AFG entsprechend anzuwenden ist, wenn der Arbeitgeber auch bei Zahlung einer
Abfindung ordentlich nicht kÃ¼ndigen kann, eine KÃ¼ndigung mit Abfindung aber
tatsÃ¤chlich erfolgt ist (BSG Urteil vom 8. Dezember 1987 â�� 7 RAr 42/86 â�� DBlR
3331 AFG Â§ 117), kommt Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG â�� hier zugunsten der
Arbeitslosen â�� auch nicht anstelle von Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG
entsprechend zur Anwendung.

Angesichts dessen bedarf es keiner Stellungnahme zu der von der Revision
behandelten Frage, ob Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG von Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG
Ã¼berlagert wird oder, anders gewendet, ob die Einjahresfrist des Â§ 117 Abs 2
Satz 4 AFG an die Stelle einer kÃ¼rzeren Frist nach Â§ 117 Abs 2 Satz 3 Nr 2 AFG
tritt, wenn dem Arbeitnehmer zeitlich begrenzt nur bei Zahlung einer Abfindung,
EntschÃ¤digung oder Ã¤hnlichen Leistung ordentlich gekÃ¼ndigt werden kann (zur
Funktion des Â§ 117 Abs 2 Satz 4 AFG vgl Hennig ua, AFG, Stand Juli 1998, Â§ 117
RdZiff 14; BT-Drucks 9/846 S 44; BSG Urteil vom 11. Januar 1990 â�� 7 RAr 130/88
â�� DBlR Nr 3644 AFG Â§ 117; BSG SozR 3-4100 Â§ 117 Nr 15).

Das LSG hat hiernach zu Recht das Ruhen eines Anspruchs auf Uhg verneint. DaÃ�
der KlÃ¤gerin, wie das LSG angenommen hat, fÃ¼r die Zeit vom 24. Juni 1996 bis
15. Februar 1997 Uhg zusteht, vermag der Senat allerdings nicht zu bestÃ¤tigen.
Das LSG hat festgestellt, daÃ� die KlÃ¤gerin seit dem 21. Juni 1996 an einer
beruflichen BildungsmaÃ�nahme teilnahm, die sie am 19. Juni 1996 beantragt hatte
und bis 16. Mai 1997 dauern sollte. Weitere Feststellungen zu der
BildungsmaÃ�nahme fehlen. Ohne jegliche Kenntnisse Ã¼ber die Vorbildung der
KlÃ¤gerin, den Inhalt der MaÃ�nahme und das MaÃ�nahmeziel kann indes nicht
beurteilt werden, ob die MaÃ�nahme fÃ¼r die KlÃ¤gerin fÃ¶rderungsfÃ¤hig war und
der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Teilnahme Uhg zu gewÃ¤hren ist, zumal Uhg nach Â§ 44 AFG
nur noch gewÃ¤hrt werden kann und nicht muÃ�. Angesichts des das Verfahren vor
den Sozialgerichten beherrschenden Amtsermittlungsgrundsatzes (Â§ 103 SGG)
lassen sich die erforderlichen Feststellungen nicht dadurch ersetzen, daÃ� die
Anspruchsvoraussetzungen zwischen den Beteiligten unstreitig sind. Die Revision
der Beklagten fÃ¼hrt daher gemÃ¤Ã� Â§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG zur Aufhebung des
angefochtenen Urteils und zur ZurÃ¼ckverweisung der Sache an das LSG, das bei
seiner erneuten Entscheidung auch Ã¼ber die Kosten des Revisionsverfahrenszu
befinden haben wird.

Erstellt am: 19.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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